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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT  

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/1023 
18.02.2025 

Mitteilung des Senats vom 18. Februar 2025 

Staatsvertrag zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines 
Staatsvertrages zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(Reformstaatsvertrag) mit der Bitte um Kenntnisnahme. Es ist beabsichtigt, 
den Staatsvertrag im Rahmen der Konferenz der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 12. März 2025 zu unterzeichnen. Die 
Gesetzesbegründung wird derzeit noch erstellt und zur Unterschrift des 
Reformstaatsvertrags vorliegen. 

Der Reformstaatsvertrag beinhaltet eine grundlegende Reform des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit der ARD, ZDF und Deutschlandradio 
digitaler, schlanker und moderner aufgestellt werden. 

Bei der Sportberichterstattung wird der Auftrag dahingehend ergänzt, dass 
die Breite des Sports abgebildet und eine gemeinsame Sportstrategie 
entwickelt werden soll. Zudem ist eine Innovationsverpflichtung zur 
Weiterentwicklung der Angebote vorgesehenen.  

Die Vorschrift zu den Telemedienangeboten der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten wird ergänzt um detailliertere Regelungen zu den 
Angeboten von eigenen Portalen durch die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. Aufgabe der gemeinsamen Plattformstrategie soll es 
zukünftig sein, dass die Angebote – wobei auch die einzelnen Portale 
einbezogen werden – besser aufeinander abgestimmt werden.  

Die Pflicht zur Zusammenarbeit in allen Bereichen für die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio, wobei die journalistische und redaktionelle 
Eigenständigkeit gewahrt bleiben muss, wird eingeführt. Zentrales Element 
der Zusammenarbeit im Bereich der Telemedien ist die Schaffung eines 
gemeinsamen Plattformsystems. Der Staatsvertrag sieht ferner die 
Reduktion der Hörfunkprogramme auf vier Programme je Rundfunkanstalt 
vor. Darüber hinaus kann das jeweilige Landesrecht zusätzlich ein 
Hörfunkprogramm pro vollen sechs Millionen Einwohnern im Sendegebiet 
veranstalten. Der öffentlich-rechtliche Online-Auftrag wird durch stärkere 
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Vernetzung der Angebote und Portale von ARD, ZDF und Deutschlandradio 
zu einem gemeinsamen „Public Open Space“ weiterentwickelt. Das Verbot 
der Presseähnlichkeit wird durch die Betonung der Rolle des 
Sendungsbezugs geschärft. 

Außertarifliche Vergütungen, einschließlich Versorgungsleistungen, 
Nebenleistungen und Leistungen, die im Fall einer regulären oder 
vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit zugesagt werden haben sich an den 
Bezügen im öffentlichen Sektor einschließlich vergleichbarer öffentlicher 
Unternehmen zu orientieren. Die Bedeutung der Einhaltung der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird mit dem Reformstaatsvertrag 
besonders betont sowie die Transparenzvorschriften, die für die Gehälter 
sowie Gehaltsbestandteile des Intendanten und der Direktoren im Rahmen 
des 4. Medienänderungsstaatsvertrages eingeführt worden sind, werden auf 
die Geschäftsführer der Beteiligungsunternehmen ausgeweitet. 

Die DNA der ARD als „föderal organisierter Medienverbund“ wird zukünftig 
betont und prägt sowohl die Zusammenarbeit als auch den Auftrag 
bezüglich der gemeinsamen Angebote.  

Schließlich wird mit dem Reformstaatsvertrag die isolierte 
Kündigungsmöglichkeit des Rundfunkfinanzausgleichs, wie sie bislang in 
§ 116 Absatz 4 Medienstaatsvertrag (MStV) vorgesehen war, gestrichen. 
Dies sichert die Existenz von Radio Bremen langfristig und verbessert seine 
Verhandlungsposition strukturell. 

Eine erfolgreiche und zukunftsfähige Reform des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und eine gesicherte Finanzierung sind untrennbar miteinander 
verbunden, um die Unabhängigkeit, Qualität und Innovation des Systems zu 
sichern. Eine gemeinsame Unterzeichnung sowohl des 
Reformstaatsvertrages als auch des Staatsvertrages zur Reform des 
Verfahrens zur Festsetzung des Rundfunkbeitrages stellt sicher, dass 
sowohl die Länder als auch die Anstalten die finanziellen und strukturellen 
Veränderungen gleichermaßen akzeptieren und mittragen.  

Es wird um eine Befassung in der Februar-Sitzung gebeten, da der 
Staatsvertrag am 12. März 2025 unterzeichnet werden soll. 
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